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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. 

 
 
Die nachfolgende Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. 
für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung wurde durch Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Vogtlandkreis – 
vom 11.10.2024 bestätigt. 

Der gesamte Haushaltsplan der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. für das Jahr 2024 liegt in der 
Zeit vom 04.11.2024 – 18.11.2024 in den Räumen der Gemeindeverwaltung Rosenbach/Vogtl., 
Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl., Zimmer 27 während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 

Darüber hinaus kann der Haushaltsplan jederzeit elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu kontaktieren Sie bitte die Kämmerei. 

Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenbach/Vogtl.  
für das Haushaltsjahr 2024 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat 
der Gemeinderat in der Sitzung am 01.08.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  

im Ergebnishaushalt mit dem  
 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 7.681.750  Euro 
 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 8.138.950  Euro 
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches 

Ergebnis) auf -457.200  Euro 
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 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0  Euro 
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0  Euro 
 Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Son-

derergebnis) auf 0  Euro 
  

 Gesamtergebnis auf -457.200  Euro 
  
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentli-

chen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0  Euro 
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonder-

ergebnisses aus Vorjahren auf 0  Euro 
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 472.500  Euro 
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit 

dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0  Euro 
  
 veranschlagtes Gesamtergebnis auf 15.300  Euro 
  
im Finanzhaushalt mit dem  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.296.700  Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.157.400  Euro 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätig-

keit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 
139.300  Euro 

  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 338.900  Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 694.000  Euro 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -355.100  Euro 
  
 Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungs-

mittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit auf -215.800  Euro 
  

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0  Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 119.450  Euro 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

auf -119.450  Euro 
 Auszahlung für die Gewährung von Darlehen     -20.000 Euro 

  
 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -355.250  Euro 

 
festgesetzt. 
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§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden  
darf, wird auf  1.000.000  Euro 

festgesetzt. 

§ 5 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 

330 Prozent  

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 Prozent 
Gewerbesteuer auf 395 Prozent 

 
 

Hinweis: 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung 
weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlun-
gen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen. 
 
 
Rosenbach/Vogtl., den 28.10.2024 

 
Unterschrift Bürgermeister       
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